
244 – Datenverarbeitung 

 
Ergänzung zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 

1. Bearbeitungsphasen 

Der Datenaustausch ist für folgende Bearbeitungsphasen vorgesehen: 

• Angebotsanforderung 

• Angebotsabgabe 

• Abrechnung 

Diese Regelungen gelten verfahrensunabhängig für alle eingesetzten Vergabearten. 

2. Datenaustausch 

Werden Angebots- oder Abrechnungsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach 
den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB), 
Schnittstelle DA XML. 

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der 
Regelungen für elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Ein Datenaustausch nach 
anderen Regelungen (z. B. EDIFACT) kann im Einzelfall gesondert vereinbart werden. 

Elektronisch übermittelte Daten bzw. Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine 
eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 

3. Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung 

Die Datenaustauschdateien gelten grundsätzlich als Arbeitsmittel, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung 
der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen ist die schriftliche Fassung maßgeblich. 
Inhaltliche Unterschiede gegenüber den elektronischen Daten sind vom Auftragnehmer 
in der schriftlichen Fassung kenntlich zu machen. 

 


